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Verhaltensrichtlinien  

der Ahlberg Unternehmensgruppe  

für Lieferanten 
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Einleitung 

Die Ahlberg Unternehmensgruppe bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwor-
tungsvollen Unternehmensführung. Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren 
Lieferanten. Auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir voraus, dass 
die Grundsätze ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens beachtet und in die Un-
ternehmenskultur integriert werden. Weiter sind wir bestrebt, laufend unser unternehme-
risches Handeln und unsere Produkte und Dienstleistungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu 
optimieren und fordern unsere Lieferanten auf, dazu im Sinne eines ganzheitlichen Ansat-
zes beizutragen. 

Der Verhaltenskodex der Ahlberg Unternehmensgruppe für Lieferanten beschreibt die we-
sentlichen Anforderungen, welche von unseren Lieferanten hinsichtlich der Einhaltung von 
Gesetzen und Vorschriften, Korruption und Bestechung, Sozial- und Arbeitsbedingungen, 
Kinderarbeit und Umwelt erwartet werden. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie 
diese Verpflichtung teilen und angemessene Anstrengungen unternehmen, die Einhaltung 
der Prinzipien dieses Kodex bei eigenen Zulieferern und Subunternehmern zu fördern. 

Einhaltung von Gesetzen 

Die Ahlberg Unternehmensgruppe erwartet von ihren Lieferanten, dass sie sich nach den 
anwendbaren nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften einschließlich der 
Internationalen Arbeitskonvention (die „ILO“) und der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen, Branchenstandards und allen anderen relevanten ge-
setzlichen Bestimmungen halten. Sollten in einzelnen Ländern, in denen der Lieferant tätig 
ist, gesetzliche Bestimmungen oder sonstige Regeln gelten, die von den Vorgaben des 
Kodex abweichen, sind die jeweils strengeren Anforderungen einzuhalten. 

Compliance und Integrität 

Die Ahlberg Unternehmensgruppe erwartet, dass ihre Lieferanten alle anwendbaren Ge-
setze und Vorschriften betreffend Korruption, Bestechung, Betrug und verbotenen Ge-
schäftspraktiken einhalten. Geschäftliche Entscheidungen sollen ausschließlich auf Basis 
sachlicher Kriterien getroffen werden. Interessenskonflikte mit privaten oder anderweitig 
wirtschaftlichen Aktivitäten sind zu vermeiden. 

Der Lieferant stellt sicher, dass seine Mitarbeiter und Subunternehmer Mitarbeitern der 
Ahlberg Unternehmensgruppe keine Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, welche 
einen Auftrag oder eine andere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr erzielen sollen. 
Einladungen und Geschenke an Mitarbeiter der Ahlberg Unternehmensgruppe oder deren 
nahestehenden Personen werden nur gewährt, wenn diese von unbedeutendem finanziel-
len Wert sind und den auf geschäftlicher Ebene üblichen Gepflogenheiten entsprechen.  

Die Ahlberg Unternehmensgruppe erwartet, dass der Lieferant sich im Wettbewerb fair 
verhält und die geltenden Kartellgesetze beachtet. Der Lieferant beteiligt sich weder an 
kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern noch nutzt er eine möglicherweise 
vorhandene marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus. 

Der Lieferant beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten und hält die einschlägigen ge-
setzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention ein. 



3  

Vielfalt und Chancengleichheit 

Der Lieferant wird keine Diskriminierung seiner Mitarbeiter aufgrund ethnischer Herkunft, 
Geschlecht, Alter, Religion, sexueller Identität, politischer Einstellung, Behinderung oder 
ähnlicher Gründe dulden. Jegliche Form der Belästigung oder Mobbing wird der Lieferant 
nicht tolerieren. Die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Ein-
zelnen werden respektiert. 

Sicherheit und Gesundheit 

Der Lieferant muss seinen Arbeitnehmern in Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Vor-
schriften und Branchenstandards sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsplätze bieten. 
Der Lieferant erfüllt alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und stellt sei-
nen Arbeitnehmern angemessene Arbeitseinrichtungen zur Verfügung. Zudem werden die 
Beschäftigten regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsnormen sowie 
-maßnahmen informiert und geschult.  

Soziale Verantwortung  

Die Ahlberg Unternehmensgruppe erwartet, dass ihre seine Lieferanten die Grundrechte 
ihrer Arbeitnehmer anerkennen und sich verpflichten, diese einzuhalten und die Arbeitneh-
mer mit Würde und Achtung, entsprechend dem Verständnis der internationalen Gemein-
schaft, zu behandeln. Die Lieferanten halten insbesondere folgende Bestimmungen ein: 

Jegliche Beschäftigung ist freiwillig. Zwangsarbeit, erzwungene Gefangenenarbeit, 
Zwangsverpflichtung von Arbeitskräften oder Menschenhandel ist strengstens verboten. 

Der Einsatz von Kinderarbeit ist gemäß den Bestimmungen der ILO, der Konvention der 
Vereinten Nationen und/oder den nationalen Gesetzen strengstens verboten.  

Alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards über Arbeitszeit, Vergü-
tung und Leistungen sind einzuhalten.  

Der Lieferant erkennt das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen in-
nerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens an. 

Der Lieferant ist auf Betriebsebene für die Einrichtung eines wirksamen Beschwerdeme-
chanismus für Einzelpersonen und Gemeinschaften, die von negativen Auswirkungen be-
troffen sein können, zuständig. 

Umwelt 

Die Ahlberg Unternehmensgruppe erwartet von ihren Lieferanten die Einhaltung aller gel-
tenden Gesetze und Vorschriften, sowie international anerkannten Standards zum Schutz 
der Umwelt. 

Der Lieferant stellt sicher, dass alle erforderlichen Umweltgenehmigungen und -zulassun-
gen eingeholt, auf aktuellem Stand gehalten und befolgt werden, um jederzeit gesetzes-
konform zu handeln. 
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Der Lieferant verpflichtet sich, den Verbrauch natürlicher Ressourcen, einschließlich Ener-
gie und Wasser, zu optimieren. Es werden solide Maßnahmen ergriffen, um Verschmutzung 
zu vermeiden und die Erzeugung von Abfall, Abwasser und Luftemissionen zu minimieren. 
Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren. Es sind wirtschaftliche 
Lösungen zu finden, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu 
minimieren. Der Lieferant arbeitet an einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen.    

Der Lieferant verpflichtet sich, gefährliche Stoffe, Chemikalien und Substanzen zu kenn-
zeichnen und die sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwertung, Wieder-
verwendung und Entsorgung sicherzustellen. Alle geltenden Gesetze und Vorschriften in 
Bezug auf gefährliche Stoffe, Chemikalien und Substanzen sind strikt zu befolgen. Stoff-
beschränkungen und Produktsicherheitsanforderungen, die durch geltende Gesetze und 
Vorschriften festgelegt sind, werden verpflichtend eingehalten. 

Datenschutz  

Der Lieferant verpflichtet sich, bezüglich des Schutzes privater Informationen den ange-
messenen Erwartungen seines Auftraggebers, der Zulieferer, Kunden, Verbraucher und 
Arbeitnehmer gerecht zu werden. Der Lieferant hat bei der Erfassung, Speicherung, Ver-
arbeitung, Übermittlung und Weitergabe von persönlichen Informationen die Gesetze zu 
Datenschutz und Informationssicherheit und die behördlichen Vorschriften zu beachten. 
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